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Sehr geehrte Damen und Herren!





Der Österreichische Gemeindebund erlaubt sich zu obig angeführtem Betreff folgende Stellungnahme abzugeben:


Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 23.11.2004 darf mitgeteilt werden, dass die Schaffung eines Leistungskataloges als oberste Ebene für eine systematische Gliederung von Verwaltungsleistungen (insbesondere im E-Government - Bereich) sowohl positive als auch negative Auswirkungen mit sich bringen kann. Der Vorteil liegt in einer einheitlichen Gliederungen der Verwaltungsdienstleistungen, ähnlich einem „Produktkatalog“. Unbestritten ist es auch sinnvoll, den Datenfluss innerhalb der Gebietskörperschaften möglichst „widerstandsfrei“ zu gestalten und jene Verfahren, bei welchen unterschiedliche Gebietskörperschaften zusammenwirken, möglichst homogen zu gestalten. Kritik ist aber nicht nur im Hinblick auf die im Schreiben des Österreichischen Städtebundes vom 18.11.2004 angeführten Argumente betreffend einer fehlenden Übereinstimmung mit der Bereichsabgrenzungs-Verordnung, sondern auch grundsätzlich anzubringen. Eine Rolle spielt dabei nicht nur der damit verbundene, zweifelsohne beträchtliche Verwaltungsaufwand, der mit der Anpassung der Homepages, etc. verbunden ist, 








sondern auch die Tatsache, dass die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der einzelnen Gemeinden immer stärker in den Hintergrund gedrängt wird (beginnend mit einheitlicher E-Mail-Policy, gleichlautenden Internet-Domains, standardisierten Vorgaben für Formulare im Internet, einheitliche Gliederung der Verwaltungsleistungen etc.). Auch wenn der eine oder andere Punkt für sich durchaus sinnvoll sein mag, im Ergebnis ergibt sich, dass sowohl seitens des Bundes als auch einiger Länder gegenüber den anderen Gebietskörperschaften zunehmend neue und auch aufwändigere Standards vorgegeben werden und die Anpassung an diese Standards mit immer größerem Aufwand verbunden ist.














Mit freundlichen Grüßen





Für den Österreichischen Gemeindebund:





Der Generalsekretär:�
Der Präsident:�
�
�
�
�
Hink e.h.�
Mödlhammer e.h.�
�
vortr. HR Dr. Robert Hink�
Bgm. Helmut Mödlhammer�
�
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